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de Ilmenau hat nach Prüfung der Bedenken und Anregungen 
jC den FlächecnutzuagsplAn (1 . Xnderung/£r-g*-tmn»£) nebst 
«einer Sitzung aa ■■■ beschlossen.

iciat
(Samtgemeindedirektor)

Der Flächennutzungsplan (1 . Änderung/fcgS&mag) ist mit Verfügung (AZ.: Wl4-2ifü1-i~upi/»
Vota heutigen Tage unter Auflagen/mit Maßgaben gemäß § 6 BBauG genehmigt. Ine-k"-. %■
rcrrcchtcc Teile sind _,uf Antrag der G~t" zmaitsdc *.*cm___ —____ _____  -■%• o «• , ^. ~

Melbeck, den J, fjtf

(Samtgeoeindedirektor)

Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes (1 . Änderung/-Gfg-äs-ewßg-) ist gemäß I 6 
Abs. 6 BBauG ata _ 8, Ät!f, 1985m Amtsblatt des Landkreises Lüneburg bekanntgemacht
*/f cn
Der Fläch ermutzun£splrn (1 e Xnh
£>:rJ_D
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(Samtgerne indedirektor)

Innerhalb eines Jahres nach Wirksaoverden des Flächennutzungsplanes (1. Änderung/ 
&Fga-B*u»g-) ist die Verletzung vca Verfahrens- oder Fonnvorschriften beim Zustandekccnea 
des flächennutzungeplaoes (1 . Änderung/fegä-tiE-uag) nicht geltend gemacht worden.

Helbeck, den '

(Saatgerneindedirektor)



■ x"meines
Nachdem 1974 die Neugliederung der Gemeinden im Landkreis 
Lüneburg durch Gesetz geregelt worden war, stellte die Samt­
gemeinde Ilmenau in den nachfolgenden Jahren einen Flächen­
nutzungsplan auf, dessen Genehmigung am 27 . 5 . 1 98 2 erfolgte .

In den Jahren der Planaufstellung spielten die durch das 
Landesplanerische Rahmenprogramm bekanntgegebenen Bevölkerungs­
zielzahlen eine entscheidende Rolle. Die aus heutiger Sicht sehr 
begrenzt bemessenen Zielzahlen führten zu äußerst knappen Dar­
stellungen von Bauflächen und zu lückenhafter Darstellung des 
Baubestandes.

Dadurch ist es bereits heute nach Genehmigung des Flächennutzungs­
planes nicht mehr möglich, in einzelnen Orten die Nachfrage nach 
Baugelände zu befriedigen. Wo sich die Nachfrage nach Bauland und 
der Planungswille der Samtgemeinde und die Bereitschaft der je­
weiligen Mitgliedsgemeinde zur Entwicklung der Bauleitplanung aus 
der Ausweisung von Bauflächen decken, erfolgt im Zuge der
1. Änderung des Flächennutzungsplanes die Darstellung entsprechender 
Flächen. Es handelt sich im wesentlichen auch um die Abrundungen 
an Ortsrändern und Erweiterungen vorhandener Baugebiete.

11. Bezug zu höherrangig er Planung

' : Die grundsätzlichen Aussagen des Flächennutzungsplanes werden
nicht berührt. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises 
Lüneburg in der Fassung vom 26. 2. 1982 weist der Samtgemeinde 
Ilmenau folgende zentralörtliche Funktionen und die folgenden 
Entwicklungsaufgaben zu:

1. Nebenzentrum zum Nahbereich der Stadt Lüneburg
2. Wohnen
3. Erholung
4. Gewerbe
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<:: i i u-.ig der 1 . Änderung

11 le 1 . Änderung des Flächennutzungsplanes hat folgende 
inhaltliche Darstellungen: /
Im Ortsteil Oerzen der Gemeinde Embsen werden Bauflächen 
für 30 WE nach Norden an das im Flächennutzungsn/an dar­
gestellte Baugebiet "Reepacker" und "Osterwies^' ausgewiesen.
Die Ausweisung dient dazu, ein Gleichgewicht An dem geschlossenen 
Altortsteil des Ortes Oerzen zu erreichen. /

Eine Erweiterung des Neubaugebietes über/den Stand der 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes hinaus ist nicht beab­
sichtigt . / '

Die Gemeinde Embsen wird die Verwirklichung durch einen Be­
bauungsplan regeln. / .

IV. Zustand von Natur und Landschaft

Das Planungsgebiet besteht yneute aus reinen Ackerflächen, die 
Restflächen der bisher im/Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Grundstücke sind. Der Entzug aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
ist unproblematisch. Es handelt sich um Splitterparzellen bzw. 
gepachtete Flächen. /

Zur Abgrenzung zum Obergang in die freie Landschaft ist in der 
verbindlichen Baoleitplanung ein Pflanzstreifen vorzusehen.

V. Auswirkungen /auf die Ver- und EntsorgungJ:r, Stromversorgung und Fernsprecheinrichtungen

'gung der ausgewiesenen Bauflächen mit Trinkwasser, 
ler Energie und Fernsprecheinrichtungen ist als 
; anzusehen. Detaillierte Aussagen werden in dem 
:hen Bauleitplan gemacht.

:seitigung des Hausmülls werden sich ebenfalls keine 
Frooieme ergeben. Auch hierzu erfolgen detaillierte Aussagen 
in den verbindlichen Bauleitplanverfahren.3
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3, Qoerflächenwasser /
Bereits das Neubaugebiet "Reepacker" uira "Osterwiese" 
wird im Rahmen der in der Gemeinde Emrosen, Ortsteil 
Oerzen, teilweise vorhandenen Miscdwasserkanalisation 
oberflächenwassermäßig entsorgt.X
Auch die jetzt in der 1. Änderung dargestellte Wohnbau­
fläche wird im Zuge des Misc^wasserkanalSystems entsorgt.

4. Abwasser /

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch einen zu verlegenden 
Mischwasserkanal in >aas Kanalnetz der Gemeinde. Die Abwässer 
werden gesammelt und den belüfteten Klärteichen im Ortsteil 
Oerzen zugeführt/und gereinigt.



Darstellung der 1. Änderung
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes hat folgende 
inhaltliche Darstellungen:
Im Ortsteil Oerzen der Gemeinde Embsen werden Bauflächen 
für 30 WE nach Norden an das im Flächennutzungsplan darge­
stellte Baugebiet "Reepacker" und "Osterwiese" ausgewiesen.
Die Ausweisungen dienen dazu, ein Gleichgewicht zu dem ge­
schlossenen Altortsteil des Ortes Oerzen zu erreichen.

Der westlich ausgewiesene Teil des Baugebietes "Osterwiese" 
ist die konsequente Fortsetzung eines genehmigten Bebauungs­
planes "Reepacker". Die ausgewiesene Fläche rückt nicht näher 
an landwirtschaftliche Betriebe heran, als dies bisher der 
Fall ist. Die vorhandene und die geplante Bebauung ist im 
Durchschnitt 250 m von landwirtschaftlichen Betrieben entfernt 
Zudem liegt die Erweiterungsfläche nicht in der Hauptwind­
richtung, die nach ständiger Aussage der Landwirtschaftskammer 
- Landbauaußenstelle Lüneburg - aus südwestlicher Richtung zu 
bewerten ist. Es erfolgt keine Verschlechterung der Situation 
der Landwirte, da die jetzt vorhandene Bebauung auch zur Be­
wertung von Erweiterungen des Betriebes berücksichtigt werden 
muß.

Eine Erweiterung des Neubaugebietes über den Stand der 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes hinaus ist nicht beab­
sichtigt .
Die Gemeinde Embsen wird die Verwirklichung durch einen Bebau­
ungsplan regeln.

IV.Zustand von Natur und Landschaft

Das Planungsgebiet besteht heute aus reinen Ackerflächen, die 
Restflächen der bisher im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Grundstücke sind.
Der Entzug aus der landwirtschaftlichen Nutzung ist unproblema 
tisch.
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Es handelt sich um Splitterparzellen bzw. gepachtete 
Flächen.

Zur Abgrenzung zum Übergang in die freie Landschaft ist 
in der verbindlichen Bauleitplanung ein Pflanzstreifen 
vorzusehen.

V. Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung

1. Trinkwasser, Stromversorgung und Fernsprecheinrichtungen

Die Versorgung der ausgewiesenen Bauflächen mit Trink­
wasser, elektrischer Energie und Fernsprecheinrichtungen t 
ist als problemlos anzusehen.
Detaillierte Aussagen werden in dem verbindlichen Bauleit­
plan gemacht.

2. Hausmüll

Bei der Beseitigung des Hausmülls werden sich ebenfalls 
keine Probleme ergeben.
Auch hierzu erfolgen detaillierte Aussagen in den ver­
bindlichen Bauleitplanverfahren.

3. Oberflächenwasser

Bereits das Neubaugebiet "Reepacker" und "Osterwiese" 
wird im Rahmen der in der Gemeinde Embsen, Ortsteil Oerzen, 
teilweise vorhandenen Mischwasserkanalisation oberflächen­
wassermäßig entsorgt. Auch die jetzt in der 1. Änderung 
dargestellte Wohnbaufläche wird im Zuge des Mischwasser­
kanalsystems entsorgt.

4. Abwasser

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch einen zu verlegenden 
Mischwasserkanal in das Kanalnetz der Gemeinde Embsen. Die 
Abwässer werden gesammelt und den belüfteten Klärteichen 
im Ortsteil Oerzen zugeführt und gereinigt.


